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rungen beschrianken wirde. Wenn beim Schatzungsverfahren eine ein-
fache Methode angewandt wird, kann die Ersparnis den doppelten
Betrag der Kosten erreichen.

Das Beispiel Gebiet 4 zeigt, dafl die Kosten der Waldvermarkung
um rund 25 Fr. pro ha gesenkt wurden.

Zum Schluf3 mochte ich die Anregung zur weiteren Priifung und
Abklirung der Frage der Waldzusammenlegungen und deren gesetz-
liche Regelung durch Waldbesitzer, Forstleute, der Geometerschaft
und den Notaren machen.

Vortrags - Zyklus des Bernischen Geometervereins
iiber die Giiterzusammenlegungen in Bern.

Der vom Bernischen Geometerverein kiirzlich in der Aula des
stidtischen Progymnasiums in Bern veranstaltete Vortragszyklus wurde
von Herrn Grundbuchgeometer Bangerter, Prisident des Vereins, mit
markanten Worten eréfinet.

Herr Regierungsrat Stdhli, Landwirtschaftsdirektor des Kantons
Bern, wies in seiner BegriiBungsansprache auf die groBe volkswirt-
schaftliche Bedeutung der Giiterzusammenlegung hin, die durch blei-
bende Verbesserung der landwirtschaftlichen Betriebe, verbunden mit
Arbeitsbeschaffung, in der heutigen Zeit die Gewidhrung der notigen
Subventionen in vollem Umfang rechtfertigt. Bei allen diesen Arbeiten
darf das psychologische Moment nicht aufler acht gelassen werden.
Der Bauer hingt begreiflicherweise an seiner Scholle und kann sich
nicht leicht durch eine so einschneidende Umgestaltung von seinem oft
mithsam erarbeiteten Boden trennen.

Der eidgendssische Vermessungsdirektor, Herr J. Baltensperger, er-
lauterte die derzeitigen Parzellierungsverhéaltnisse unseres Landes. Rund
400 000 Hektar Kulturland sind noch zusammenlegungsbediirftig.
Durch zweckmifBige Gestaltung der Grundstuckformen und Anlage
von Giiterwegen kann hier eine rentablere Bewirtschaftung ermaoglicht
werden. Plédne iiber den alten und den neuen arrondierten Besitzstand
veranschaulichten das Gesagte in iiberzeugender Weise.

Die besondern Verhiltnisse im Kanton Bern beleuchtete Herr
Kantonsgeometer Hiinerwadel. Ueberraschenderweise findet sich ein
Viertel des zusammenlegungsbediirftigen Gebietes der Schweiz, also
ca. 100 000 Hektar, im Kanton Bern. Der Erlal} eines diese Arbeiten
fordernden sogenannten Flurgesetzes, wofir schon in frithern Jahren
leider erfolglos Anstrengungen gemacht worden sind, sollte neuerdings
in Erwiagung gezogen werden.

Im Anschluf3 an dieses Referat erlauterte Herr Pulver, kantonaler
Kulturingenieur, ausfiihrlich den Gang der Arbeiten einer Glter-
zusammenlegung anhand zahlreicher ausgefuhrter Beispiele.

-Herr Tschanz, kantonaler Grundbuchinspektor, sprach tiber die
grundbuchliche Behandlung der durch die Giiterzusammenlegung be-
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dingten Verdnderungen und Bereinigung der rechtlichen Verhiltnisse
an Grund und Boden.

Der zweite Tag begann mit einem Vortrag des eidgenodssischen
Kulturingenieurs Herrn Striiby iliber das Giiterzusammenlegungswesen
in der Schweiz. Es 140t sich nicht verantworten, in zusammenlegungs-
bediirftigen Gebieten Neuvermessung und Anlage des Grundbuches
vorzunehmen, da sonst die unbefriedigenden Zustinde fiir lange Zeit
weiterbestehen. In allen diesen Fillen ist durch vorangehende Giiter-
zusammenlegung eine rationelle Feldeinteilung zu schaffen. Derartige
Unternehmen sind immer auf ein griéBeres, wirtschaftlich zusammen-
hiangendes Gebiet (Gemeinde) auszudehnen.

Der Bonitierung, als Grundlage aller andern Arbeiten, ist grolite
Bedeutung beizumessen. Die Ausfithrungen von Herrn Hel, Land-
wirtschaftslehrer in Miinsingen, liefen erkennen, dal} es heute maoglich
ist, alle Faktoren bei der Bodenbeurteilung gebiithrend zu erfassen.
Dabei ist die Mitarbeit erfahrener Landwirte unbedingt ndétig, da ein
starres Schema nicht zum Ziele fiihrt.

Beim Mittagessen im Hotel Bristol begrifite Herr Regierungs-
priasident Dr. Bosiger im Namen der bernischen Regierung die statt-
liche Versammlung. Er betonte, dall die Verbesserung des heimat-
lichen Grund und Bodens eine der schonsten und dankbarsten Auf-
gaben sei. Auch die Frage der Neusiedlung verdient die Beachtung
weitester Kreise; doch sollte bei der Projektierung neuer Siedlungs-
bauten, trotz SparmafBnahmen, auf den bernischen Baustil gebiihrend
Riicksicht genommen werden.

Herr Pulver, kantonaler Kulturingenieur, zeigte eine Reihe von
Lichtbildern, die so recht augenfillig dartaten, zu welchen Uebelstdnden
eine fortwahrende Aufteilung des Grundbesitzes fiihrt. Weitere Bilder
veranschaulichten den Gang der Feldarbeiten einer Giiterzusammen-
legung.

In der anschlieBenden sehr regen Diskussion #dullerten sich vor
allem Landwirte und Mitglieder von Schatzungskommissionen uber
ihre Erfahrungen. Es gilt jeweils, Vorurteile und Schwierigkeiten zu
itberwinden. Um so grofler ist aber die Genugtuung, wenn nach Jahr
und Tag auch die einstigen Gegner das Werk anerkennen.

Herr Priasident Bangerter schlo8 die in allen Teilen gediegene
Tagung mit dem Wunsche, dall das Gehorte und Gesehene reiche
Friichte tragen moge. Er hat die Ueberzeugung, daBl die gute Sache
die Unterstiitzung der Behorden genie3t und bei den einsichtigen
Landwirten Verstindnis und Vertrauen findet. Der Anfang ist gemacht.
Es gilt nun, in gemeinsamer Zusammenarbeit das grofle Werk der
Giuiterzusammenlegung weiterzufithren.

Die in diesem Kurse gehaltenen Vortrige werden in den néchsten
Nummern dieser Zeitschrift veroffentlicht werden.



	Vortrags-Zyklus des bernischen Geometervereins über die Güterzusammenlegungen in Bern

